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Liebe Erizerinnen und Erizer 

Liebe Empfänger dieses Mitteilungsblattes 

 

Mit diesem Mitteilungsblatt lassen wir Ihnen folgende Informatio-

nen zukommen: 

 Seite 

 

Verschiebung Gemeindeversammlung 2 

Absage Altersausflug 2 

Alteisen- und Altpapierabfuhr 3 

Verschiebung Kehrichtabfuhr 3 

Geschwindigkeit auf Nebenstrassen 3 

Erteilte Baubewilligungen 3 

Wald an Gemeindestrassen 4 

Richtigstellung durch den Wildhüter 5 

Entschädigung Schülertransporte 6 

Wohnungsinserate 6 

Jubiläumsfest 700 Jahre Eriz 7 

Bericht Regionale Energieberatung 8 

1. August 2020 9 

Vortrag Kindlicher Spracherwerb 10 

Kursangebote Alterskommission 11 

Informationen Eriztal Tourismus 11 

Tennisplausch Innereriz 12 

 
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint im August 2020. Beiträge von Kommissio-

nen, Vereinen und Privatpersonen sind bis am 24.07.2020 per Word-Datei an 

die E-Mail-Adresse der Gemeinde Eriz, info@eriz.ch, zu senden. 
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Verschiebung Gemeindeversammlung Juni 
 

Aufgrund der ausserordentlichen Lage betreffend dem Corona-

virus hat der Gemeinderat entschieden, die Gemeindever-

sammlung vom 19. Juni 2020 zu verschieben. Der Gemeinderat 

möchte, dass vom politischen Prozess weder ältere noch kranke 

Menschen ausgeschlossen werden. Zudem lassen die vorgese-

henen Geschäfte eine Verschiebung zu. 

 

Die Gemeindeversammlung wird neu auf 21. August 2020 fest-

gesetzt. Wir hoffen, dass sich die Lage bis zu diesem Zeitpunkt 

entspannt und Versammlungen wieder möglich werden. 

 

Genaue Informationen zu den Traktanden und ob die Versamm-

lung planmässig stattfinden kann, werden im nächsten Mittei-

lungsblatt anfangs August publiziert. 

 

 

Absage Altersausflug 
 

Leider kann der diesjährige Altersausflug wegen der Corona-

Pandemie nicht durchgeführt werden. Dieser Anlass betrifft die 

Risikogruppe, zudem ist ein enges Sitzen im Bus kaum vermeid-

bar. Wir hoffen, dass dieser gesellige Anlass im nächsten Jahr 

wieder stattfinden kann. 

 

Der Gemeinderat hat entschieden, den Rentnern stattdessen in 

diesem Jahr einen Gutschein im Wert von Fr. 40.– für das Restau-

rant Sennerei, das Restaurant Säge oder den Einkaufsladen Dorli 

Eicher abzugeben. Die Berechtigten werden demnächst von 

der Gemeindeverwaltung angeschrieben und können danach 

auf dem Brief den gewünschten Gutschein bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clipartart.com/images/clip-art-essen-und-trinken-12.jpg
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Alteisen- und Altpapierabfuhr 
 

Die Alteisen– und Altpapierabfuhr im Frühling musste 

wegen der Corona-Pandemie bekanntlich abgesagt 

werden. 

 

Die nächste Sammlung findet nun am 19. September 2020 statt. 

Es kann sowohl Altpapier und Karton wie auch Alteisen abgege-

ben werden. Die detaillierten Informationen werden im Mittei-

lungsblatt vom August publiziert. 

 

 

Verschiebung der Kehrichtabfuhr an den Feiertagen 
 

Folgender Kehrichtabfuhrtag wird verschoben: 

 

Pfingstmontag, 1. Juni 2020: 

 

Die Montags-Tour wird auf Donnerstag, 4. Juni 2020 

verschoben. 

 

 

Geschwindigkeit auf Nebenstrassen 

 

Vermehrt wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den 

Nebenstrassen unserer Gemeinde festgestellt. Wir bitten Sie, zu 

Ihrem eigenen Schutz sowie aus Respekt gegenüber anderen 

Verkehrsteilnehmern und Anwohnern die Geschwindigkeitslimi-

ten zu beachten. Besten Dank. 

 

 

Erteilte Baubewilligungen 
 

Der Gemeinderat oder das Regierungsstatthalteramt haben seit 

unserer letzten Publikation folgende Baubewilligungen erteilt: 

• Aeschlimann Jakob, Ersatz Ölheizung durch Luft-/Wärme-

pumpe sowie Erweiterung Holzlagerraum 

• Häfliger Esther, Einbau von 2 Zimmern im Oekonomieteil 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_YjE1KbgAhXPsaQKHXV6CWUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flangnau-ie.ch%2Fimages%2Fdateien%2Fenergie-umwelt%2FGh%25C3%25BCderfr%25C3%25A4sserli_Brosch%25C3%25BCre_20
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Wald an Gemeindestrassen 

 

Für die Waldeigentümer gilt ein sogenanntes Beeinträchtigungs-

verbot, d.h. sie dürfen die Strasse weder durch eine Massnahme 

noch durch eine Unterlassung beeinträchtigen oder gefährden. 

Die Waldeigentümer sind für das Freihalten der Lichtraumprofile, 

die Einhaltung der Strassenabstände und die vorsorgliche Wald-

pflege verantwortlich. Sie lassen die nötigen Massnahmen aus-

führen und tragen die entsprechenden Kosten. 

 

Strassenabstände und Lichtraumprofile 

Gefährdung durch Bäume 

Die Verkehrssicherheit ist möglichst wenig durch umstürzende 

Bäume oder herabfallende Äste zu beeinträchtigen. Strassenei-

gentümer und Waldeigentümer sind verantwortlich für das Er-

kennen einer Gefahr. 

 

Schutz vor Naturgefahren (Steinschlag, Rutschungen etc.) 

Bei Strassen, Wegen und Anlagen sind Anlagebetreiber für vor-

sorgliche Massnahmen zum Schutz vor Naturereignissen verant-

wortlich. 

 

Normaler Holzschlag 

Der Waldeigentümer informiert den Strasseneigentümer rechtzei-

tig über den vorgesehenen Holzschlag. 
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Richtigstellung durch den Wildhüter 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger vom Wildhüter-

Aufsichtskreis 20 

 

Betreffend toten- kranken und verletzten Wildtieren gilt, dass 

beim Feststellen und Auffinden von solchen Wildtieren (u.a. räu-

dige Füchse) an den zuständigen Wildhüter zu melden ist. 

A. Rubin, Tel. 079 572 48 85, E-Mail andreas.rubin@be.ch 

 

Bei noch mobilen kranken- sporadisch auftretenden Wildtieren, 

beauftragt der Unterzeichnende den Jagdaufseher Walter 

Gyger oder befähigte Jagdberechtigte in unmittelbarer Nähe, 

um dieses Tier zu erlösen. Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnah-

me. 

 

 signiert, Wildhüter 

 Andreas Rubin  

 
 
 

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeverwaltung Eriz 

wünschen Ihnen einen schönen Sommer und vor allem auch  

gute Gesundheit! 
 
 

mailto:andreas.rubin@be.ch
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Entschädigung Schülertransporte 
 

Gesuche betreffend Entschädigung Schülertransporte für das 

aktuelle Schuljahr 2019/2020 können noch bis am 30. Juni 2020 

bei der Gemeindeverwaltung Eriz eingereicht werden. 

 

Gesuchsformulare erhalten Sie im Internet, www.eriz.ch, Service, 

Formulare oder am Schalter der Gemeindeverwaltung Eriz. 

Eine allfällige Auszahlung erfolgt nach Ende des Schuljahres. 

 
________________________________________________________ 

 
Wohnungsinserate 
 

 

Die Gemeinde Eriz vermietet ab 1. Oktober 2020 oder nach Ver-

einbarung im 2. Stock des Gemeindehauses: 

 
4 ½-Zimmer-Wohnung 

 

mit grossem Balkon, Lift, Autoeinstellhalle, Waschküche, Trocken-

raum und Keller. Mietzins Fr. 1‘060.–, Einstellhalle Fr. 70.–/Platz, 

plus Fr. 200.– Nebenkosten. Die Wohnung liegt an zentraler Lage 

mit Einkaufsladen, Bank, Schule. 

 

Für weitere Auskünfte und eine Besichtigung steht Ihnen die Ge-

meindeverwaltung Eriz gerne zur Verfügung, Tel. 033 453 18 88. 

 

* * * 

 

Zu vermieten ab 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung: 

 
2-Zimmer-Dachwohnung 

Linden 299c, 3619 Eriz 

 

mit Balkon, Garage und Abstellraum. Die Waschmaschine wird 

gemeinsam benützt. 

 

Interessierte melden sich bei Therese Oswald, Tel. 079 465 33 43. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjww_GEkYfiAhXSPOwKHYCUD_YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fde.clipartlogo.com%2Ffree%2Fhouse.html&psig=AOvVaw2BsEJramcFdKam6ebWKIzF&ust=1557239888367790


 Seite 7 

Jubiläumsfest 700 Jahre Eriz 
 
 
Liebe Erizerinnen, liebe Erizer 
 
Die Vorbereitungen zu unserem Jubiläumsfest laufen erfolgreich und 
soweit nach Plan. Die Situation rund um das Corona-Virus hat uns in 
den letzten Wochen jedoch sehr beschäftigt. Wir haben viel und oft 
über "Pro und Contra" diskutiert. Mit dem Beschluss des Bundesrates 
vom 29. April 2020, sind Veranstaltungen bis 1‘000 Personen wohl 
nicht verboten, aber auch nicht ausdrücklich erlaubt. 
 
Mit Stand per heute, 15. Mai 2020, hoffen wir weiter, dass sich die La-
ge beruhigen und verbessern wird. Voraussichtlich am 27. Mai 2020 
wird der Bundesrat weitere Beschlüsse fällen. Diese Beschlüsse und all-
fällige Auflagen dazu, werden wegweisend für die Durchführung am 
7. – 9. August 2020, oder einer Verschiebung auf den  
13. – 15. August 2021 sein. 
 
Wir setzen alles daran, ein einmaliges und unvergessliches Fest zu fei-
ern, dies jedoch immer unter der Voraussetzung, dass die Gesundheit 
und Sicherheit unserer Besucher und Mitwirkenden nicht gefährdet 
wird. Deshalb wollen wir diese Beschlüsse des Bundesrates abwarten, 
bevor wir eine definitive Entscheidung treffen werden. Diese Entschei-
dung werden wir schnellstmöglich kommunizieren, indem wir all unse-
re Sponsoren, Mitwirkenden sowie Helfer direkt informieren. Ebenfalls 
werden wir die Entscheidung auf unserer Homepage www.700-jahre-

eriz.ch und mit verschiedenen Aushängen veröffentlichen. Gerne steht 
auch das gesamte OK für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
 
Nun bleibt uns nur noch, das Beste zu hoffen und geduldig und gesund 
zu bleiben. 
 

OK 700 Jahre Eriz 
 
Daniel Kropf • Michael Oesch • Marietta Berger • Bernhard Eicher • Madlen 
Eicher • Bernhard Kropf • Andrea Reusser • Monika Reusser • Andres Wanzenried  
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Solarwärme oder Solarstrom? 
 
 
Für jene die sich eine eigene Solaranlage anschaffen möchten, stellt 
sich oft die Frage, ob solare Wärme mit einer thermischen Solaranlage 
oder solar Strom mit einer Photovoltaik Anlage produziert werden soll. 
 
Zu Beginn der Neunzigerjahre wurden noch kaum Photovoltaik (PV) Anlagen 
gebaut, heute ist der Zubau von PV Anlagen dreimal höher als der von ther-
mischen Solaranlagen. PV Anlagen liegen also im Trend. 
 
Der solar erzeugte Strom deckt mittlerweile 3 % des schweizerischen Strom-
bedarfs. Zweidrittel der solar erzeugten Energie fällt im Sommerhalbjahr an. 
Bei Sonnenschein produziert eine PV Anlage elektrische Energie, die bei Be-
darf sofort im eigenen Haushalt verwendet werden kann. Der verbleibende 
Strom kann ins Stromnetz eingespeist werden. Je höher der unmittelbare Ei-
genverbrauch ist, desto wirtschaftlicher arbeitet die Anlage. Die Eigenver-
brauchsrate liegt in der Regel bei 15 % – 20 %. Durch sensibilisiertes Nutzer-
verhalten und durch die Kombination von PV Anlagen mit Wärmepumpen, 
Heizungs- und / oder Batteriespeichern lässt sich die Eigenverbrauchsrate bis 
zu 50 % steigern. Dies bedingt jedoch die Installation von intelligenten Steue-
rungsanlagen. 
 
Bei einer thermischen Solaranlage wird die Sonnenwärme in Kollektoren auf 
dem Dach direkt gesammelt. Um diese für das Warmwasser oder zur Heizun-
terstützung zu nutzen, braucht es eine Verbindung zu den haustechnischen 
Installationen. Die besten Synergieeffekte entstehen in der Kombination ther-
mischer Solaranlagen mit Holz-, Erdgas oder Ölheizungen. Die Erträge pro 
Quadratmeter bei den solarthermischen Anlagen sind gut doppelt so hoch 
wie jene einer PV Anlage. In den Sommermonaten entstehen oft nicht nutz-
bare Überschüsse, denen mit einer geeigneten Anlagetechnik und Auslegung 
begegnet werden muss. 
 
Die durchschnittliche Lebensdauer bei PV Anlagen liegt bei 33 und bei ther-
mischen Anlagen bei 25 Jahren. Der direkte Kostenvergleich beider Systeme 
ist schwierig und muss von Fall zu Fall berechnet werden. Es kann bei der 
Solarthermie von 2500.– Fr. / m² und bei der PV von 500.– Fr. / m² ausge-
gangen werden. Wirtschaftlich betrachtet rechnen sich Solaranlagen kaum, 
kostenoptimierte Anlagen bestenfalls nach 20 bis 25 Jahren. Die Nutzung der 
Sonnenenergie leistet in jedem Fall einen wertvollen Beitrag zur Nutzung von 
erneuerbaren Energien und schont die Ressourcen. 

 

 

Weitere Informationen: www.regionale-energieberatung.ch 
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 Wenn es bis zum 1. August 2020 nicht möglich ist, das Fest ohne 
Schutzkonzept durchzuführen, wird dieses abgesagt. Es werden 
noch die weiteren Entscheide des Bundesrates abgewartet. 



 Seite 10 

Voranzeige: Öffentlicher Vortrag 
 

Gemeinsamer Anlass der Einwohnergemeinden Buchholterberg, Eriz, 
Fahrni, Oberlangenegg, Unterlangenegg, Wachseldorn 
 
 
 
 
 
 
 
Kindlicher Spracherwerb 
 
Endlich kann unser Kind sprechen! Die ersten Worte begeistern alle 
Eltern. Das Kind beginnt nun auch mit Worten, Kontakt zur Umwelt 
aufzunehmen. Mama, Papa, Oma, Auto ..... 
 
Die Fähigkeit sprechen zu können erscheint den Allermeisten als völlig 
normal. 
 
- Wie aber gelangen wir zu dieser Fähigkeit? 
- Wann lernen wir, aus den ersten Lauten ganze Wörter und später 

ganze Sätze zu bilden? 
- Ist diese Fähigkeit angeboren oder müssen wir sie uns aneignen? 
- Wie erkennt man Stolpersteine im Spracherwerb? 
- Wie kann man das Kind in seinem Spracherwerb unterstützen? 
 
Die Eltern verfolgen und beobachten die Sprachentwicklung ihres Kin-
des hautnah. Manchmal tauchen Fragen und Unsicherheiten auf, ob 
das Kind in seiner sprachlichen Entwicklung in der Norm liegt, wie sei-
ne sprachliche Entwicklung gefördert werden kann und ob das Kind 
zusätzliche Unterstützung braucht. 
 
Die Referentinnen werden gerne im Anschluss an den Vortrag auf per-
sönliche Fragen eingehen und auf geeignete Fachstellen hinweisen. 
 
Termin:   Mittwoch, 11. November 2020, 20.00 Uhr 
  Singsaal OSZ Unterlangenegg 
 
Referentinnen: Maja C. Graf und Regula D. Heeb, beide u.a. tätig für 
 das Pädagogische Zentrum für Hören und Sprechen 
 “HSM“ Münchenbuchsee 
 
Kosten:  Eintritt frei 
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Kursangebote 
 
Erzählcafe im Schibistei: 
 
Sofern es die Situation rund um die Corona-Pandemie zulässt, findet 
an folgenden Daten im Wohn- und Pflegheim Schibistei ab 15.00 Uhr 
das Erzählcafe statt: 
 

Dienstag, 9. Juni 2020 Christian Studer 
 Verdingkind, Pilgerweg 
 
Dienstag, 8. Sept. 2020 Ueli Aeschlimann 
 Geschw. Schwarz, Alp Trüschhubel 
 
Dienstag, 10. Nov. 2020 Bernhard Aeschlimann 
 Bildervortrag: Reise durch Schweden 
 
Vortrag Hilfe annehmen braucht Mut und gibt Mut 
 
Donnerstag, 22. Oktober 2020 um 14.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus Buchholterberg mit kleinem Zvieri zum 
Schluss. Nähere Infos folgen noch. 
 
________________________________________________________ 
 
 
Informationen Eriztal Tourismus 
 
 

Die Hauptversammlung vom Juni 2020 findet aus gegebenem Anlass 
nicht statt. Der neue Termin steht noch nicht fest. Sobald es wieder 
möglich ist, Versammlungen zu führen, werden wir Ihnen den Termin 
mitteilen. 
 
Für sonstige Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme und gueti Gsundheit. 
 
Vorstand Eriztal Tourismus 
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